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Gesetz 

zur Änderung der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westlalen 

Vom 20. Juni 1989 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GS. NW. S. 3), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. März 1985 (GV. NW. S. 255), wird wie folgt geän
dert: 

Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Familien- und Erwerbsarbeit sind gleichwertig. 
Frauen und Männer sind entsprechend ihrer Entschei
dung an Familien- und Erwerbsarbeit gleichberechtigt be
teiligt." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Juni 1989 

(L. S.) 
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Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 

Der Justizminister 

Rolf Krumsiek 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Hermann Heinemann 

- GY. NW. 1989 S. 428. 

Verordnung 
über die Zuständigkeit 

in Staatsangehörigkeitssachen 

Vom 20. Juni 1989 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 - insoweit nach Anhö
rung des Ausschusses für Innere Verwaltung des Land
tags - und des § 5 Abs. 4 des Landesorganisationsgesetzes 
(LOG. NW.) vom 10. Juli 1962 (GY. NW. S. 421), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 20. Oktober 1987 (GV. NW. 
S.366), sowie aufgrund des § 16 Abs. 1 Satz 2 des Reichs
und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 
(RGBl. S. 583), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 
1986 (BGBI. I S. 1142), wird verordnet: 

§ 1 

(1) Die Kreisordnungsbehörden der kreisfreien Städte, 
die örtlichen Ordnungsbehörden der Großen kreisangehö
rigen Städte und im übrigen die Kreisordnungsbehörden 
sind zuständig für 

1. Einbürgerungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, 
2. die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen 

und Ausweisen über die Rechtsstellung als Deutscher. 

(2) Im übrigen sind die Regierungspräsidenten für den 
Vollzug der staatsangehörigkeitsrechtlichen Vorschriften 
zuständig. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1990 in Kraft. 
Gleichzeitig wird die Verordnung über die Zuständig
keit in Staatsangehörigkeitssachen vom 7. Februar 1958 
(GV. NW. S. 47), geändert durch Verordnung vom 13. No
vember 1979 (GY. NW. S. 866), aufgehoben. 

Düsseldorf, den 20. Juni 1989 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 
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Der Innenminister 

Schnoor 

- GY. NW. 1989 S. 428. 

Neufassung der Betriebssatzung 
für die Krankenhauszentralwäschereien 

des Landschaftsverbandes Rheinland 

Vom 5. Juni 1989 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 1984 (GY. NW. S. 544). geändert durch 
Artikel 11 des Rechtsbereinigungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen v. 6. Juni 1987 (GV. NW. S. 342), hat 
die Landschaftsversammlung Rheinland am 5. Juni 1989 
folgende Neufassung der Betriebssatzung für die Kran
kenhauszentralwäschereien des Landschaftsverbandes 
Rheinland beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand und Zweck des Betriebes 

(1) Die Krankenhauszentralwäschereien des Land
schaftsverbandes Rheinland werden organisatorisch, ver
waltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondert wie 
ein Eigenbetrieb nach den dafür geltenden gesetzlichen 
Vorschriften und den Bestimmungen dieser Betriebssat
zung geführt. 

(2) Zweck des Betriebes ist die Sicherstellung der Wä
scheversorgung, vorrangig der Einrichtungen des Land
schaftsverbandes Rheinland. 

(3) Der Betrieb kann Neben- und Hilfsbetriebe unter
halten, die seinen Betriebszweck fördern und wirtschaft
lich mit ihm zusammenhängen. 

§2 
Name des Betriebes 

Der Betrieb führt die Bezeichnung "Krankenhauszen
tralwäschereien des Landschaftsverbandes Rheinland". 

§3 
Werkleitung 

(1) Die Werkleitung besteht aus zwei Mitgliedern, denen 
ihre Funktion für die Dauer von fünf Jahren übertragen 
wird. Sie müssen die notwendigen fachlichen, kaufmänni
schen und technischen Voraussetzungen zur Wahrneh
mung der Leitungsfunktionen erfüllen. Die Werkleitung 
leitet den Betrieb gemeinsam. Ein Mitglied der Werklei
tung wird vom Landschaftsausschuß zum Ersten Werklei
ter bestimmt. Dieser entscheidet bei Meinungsverschie
denheiten innerhalb der Werkleitung. Näheres regelt eine 
Dienstanweisung, die der Direktor des Landschaftsver
bandes Rheinland im Benehmen mit dem Werksausschuß 
erläßt. 
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